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Krankenversicherung



Die besondere Eigenschaft der PKV ist es, im Gegensatz

zur GKV, durch die Bildung von Deckungsrückstellungen Vor-

sorge für die mit dem Alter steigende Inanspruchnahme von

Gesundheitsleistungen zu bilden und durch die Verwendung

des Überzinses gemäß § 12 a VAG sowie des gesetzlichen Zu-

schlages (§ 12 Abs. 4 a VAG) die Auswirkungen von zukünfti-

gen Kostenentwicklungen zu mildern. Hierbei handelt es sich

um ein brancheneinheitliches Qualitätsmerkmal, das immer

gemeinsam mit der jeweiligen durch Kennzahlen ausgedrück-

ten Leistungsfähigkeit des Unternehmens gesehen werden

muss.

Für den richtigen Umgang und das Verständnis von Kenn-

zahlen sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

■ Häufig sind Kennzahlen nur in Verbindung mit anderen

Kennzahlen und zusätzlich mit anderen unternehmens-

spezifischen Informationen verständlich. Eine isolierte In-

terpretation einzelner Kennzahlen ist in diesen Fällen nicht

sachgerecht. Ein Beispiel hierfür ist die Schadenquote. Ei-

ne hohe Quote kann auf eine ungünstige Schadensituation

(und damit auf einen Anpassungsbedarf bei den Beiträ-

gen) hinweisen; sie kann aber auch auf eine günstige Kos-

tensituation zurückzuführen sein. 

■ Isolierte Jahresbetrachtungen sind ebenfalls wenig sinn-

voll. Um Schwankungen in den Jahreswerten auszuglei-

chen, ist es vielmehr zweckmäßig, zusätzlich Durch-

schnittswerte, z.B. – mit Blick auf die Aktualität – über drei

Jahre, zu bilden. 

■ Darüber hinaus können durch Zeitreihenbetrachtungen

Entwicklungen aufgezeigt werden. Dabei sind allerdings

Änderungen in den Rahmenbedingungen zu beachten (so

z.B. in 1995: Änderungen der Rechnungslegungsvorschrif-

ten, Verwendung des Überzinses gemäß § 12 a VAG, Ein-

führung der Pflegepflichtversicherung und in 2000: Ein-

führung des gesetzlichen Zuschlages gemäß § 12 Abs. 4 a

VAG).

■ Kennzahlen bilden die Vergangenheit bis zum abgelaufe-

nen Geschäftsjahr ab. Zukünftige Entwicklungen sind aus

ihnen nicht ohne weiteres ableitbar, da zwischenzeitlich

durchgeführte Maßnahmen in ihren Auswirkungen noch

nicht sichtbar werden können. 
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Kennzahlen der privaten 
Krankenversicherung

Analysen und Bewertungen, Ratings und Rankings sind in

vielen Wirtschaftszweigen an der Tagesordnung. Für die pri-

vate Krankenversicherung stand lange Zeit das Preis-/Leis-

tungsverhältnis im Vordergrund. In den letzten Jahren wächst

allerdings das Interesse an Informationen nicht nur über das

Produkt, sondern auch über den Anbieter des Produktes – das

Versicherungsunternehmen. Wie in anderen Branchen auch

sind die Jahresabschlüsse privater Krankenversicherungsun-

ternehmen eine wichtige Informationsquelle. In der Theorie

und in der Praxis werden immer wieder Kennzahlen verwen-

det, mit denen betriebswirtschaftliche Sachverhalte aus den

Geschäftsergebnissen des Unternehmens verdeutlicht wer-

den sollen. 

Dabei ist zu beachten, dass nicht jede heute verwendete

Kennzahl im Sinne ihrer betriebswirtschaftlichen Zielsetzung

tatsächlich aussagefähig ist. So bildet z.B. die bislang ver-

wendete Schadenquote (gegenwärtige Erstattungsleistun-

gen in Prozent der Beitragseinnahmen) nicht das Kalkulations-

prinzip der PKV ab, da sie die Zuführungen zur Alterungsrück-

stellung nicht berücksichtigt. Oft sind Kennzahlen deshalb

eine Quelle für Missverständnisse und Fehlinterpretationen.

Nach umfassender Analyse und Auswertung der wirt-

schaftlichen Rahmendaten von privaten Krankenversiche-

rungsunternehmen wird im Folgenden ein Kennzahlenkatalog

vorgestellt, der vom PKV-Verband unter folgenden Aspekten

erarbeitet wurde:

■ Die Kennzahlen sind in der Regel unmittelbar aus den Ge-

schäftsberichten ableitbar. Damit sind die Kennzahlen

auch für Unternehmensexterne nachprüfbar. 

■ Die Kennzahlen besitzen eine betriebswirtschaftliche Aus-

sagekraft, wenn die gleichzeitig gegebenen Hinweise zu

ihrer Interpretation und Anwendung beachtet werden. 

■ Der Kennzahlenkatalog stellt ein umfassendes und in sich

konsistentes System zur Beschreibung der betriebswirt-

schaftlichen Situation des jeweiligen Unternehmens dar.
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Wie die Kennzahlen im konkreten Anwendungsfall eines

Unternehmens ausfallen, ist auch Ausdruck der individuellen

Unternehmenspolitik. Welchen Stellenwert ein Unternehmen

z.B. der Barausschüttung beimisst, zeigt sich langfristig in

dem entsprechenden RfB-Entnahmeanteil. Kennzahlen hel-

fen, die Geschäftspolitik eines Unternehmens für Außenste-

hende, insbesondere für künftige Versicherte, transparenter

zu machen. Für welches Unternehmen mit welcher Ge-

schäftspolitik sich ein Interessent entscheidet, ist letztlich vor

allem Ausdruck seiner individuellen Präferenzen.

Für einen Unternehmensvergleich sind neben den Kenn-

zahlen weitere Faktoren von entscheidender Bedeutung, z.B.

die Dienstleistungsqualität (Service, Beratung und Betreu-

ung). Hierzu sind Daten aus den Geschäftsberichten nicht ab-

leitbar. Diese Faktoren haben aber Auswirkungen auf die

Kennzahlen (z.B. auf die Verwaltungskostenquote). 

Die betriebswirtschaftliche Situation eines Unternehmens

wird durch den Kennzahlenkatalog in drei Komplexen darge-

stellt. Der Erste umfasst die Kennzahlen zur Sicherheit des

Unternehmens und Finanzierbarkeit der Beiträge im Alter. Die

Fähigkeit zum Ausgleich kurzfristiger Verluste und die Einhal-

tung der gesetzlichen Solvabilitätsvorschriften wird vor allem

durch die Höhe des Eigenkapitals zum Ausdruck gebracht (Ei-

genkapitalquote). Die Rückstellung für erfolgsabhängige  Bei-

tragsrückerstattung besagt, wieviel Mittel für zukünftige Bei-

tragsentlastungen für die Versicherten über die Alterungs-

rückstellung und § 12 a VAG hinaus zur Verfügung stehen

(RfB-Quote). Wichtig ist dabei nicht nur die derzeitige Höhe

der RfB, sondern auch in welcher Höhe ihr jährlich Mittel zu-

geführt werden (RfB-Zuführungsquote) und wofür die in ihr

angesammelten Mittel verwendet werden (RfB-Entnahmean-

teile). Schließlich wird durch die Überschussverwendungs-

quote der insgesamt zugunsten der Versicherten verwendete

Überschuss am wirtschaftlichen Gesamterfolg abgebildet. 

Die Finanzierbarkeit der Beiträge im Alter und die Sicher-

heit eines Unternehmens sind Ausdruck seines Erfolgs und

seiner Leistung. Die Kennzahlen hierzu bilden den zweiten

Komplex des Kennzahlenkatalogs. Bestimmt wird der Erfolg

eines Unternehmens insbesondere durch zwei Faktoren: 

■ das versicherungsgeschäftliche Ergebnis (Versicherungs-

geschäftliche Ergebnisquote), 

■ die erzielte Verzinsung aus den Kapitalanlagen (Nettover-

zinsung).

Das versicherungsgeschäftliche Ergebnis hängt unmittel-

bar von den entstandenen Aufwendungen im Vergleich zu

den kalkulierten ab. Die Schadenquote, die Verwaltungskos-

tenquote sowie die Abschlusskostenquote erklären die drei

zentralen Aufwendungsbereiche.

Als Drittes sind die Kennzahlen zum Bestand und zur Be-

standsentwicklung zu nennen, aus denen der Marktanteil des

Unternehmens bzw. sein Wachstum gemessen an den Bei-

tragseinnahmen und den versicherten natürlichen Personen

abgeleitet werden können. 

Die Struktur des Kennzahlenkatalogs verdeutlicht Schau-

bild 1; dabei sind die zentralen Kennzahlen durch Fettdruck

hervorgehoben. Nicht fettgedruckte Kennzahlen haben in er-

ster Linie erläuternden Charakter für die zentralen Kennzah-

len. Schaubild 2 zur Ergebnisentstehung und -verwendung

verdeutlicht die Beziehungen zwischen den Kennzahlen zum

Erfolg und zur Leistung und den Kennzahlen zur Sicherheit

und Finanzierbarkeit. 

Die sich anschließende Kurzfassung des Kennzahlenkata-

logs stellt die Kennzahlen in einem knappen Überblick dar.
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Struktur des Kennzahlenkatalogs

Kennzahlen 
zur Sicherheit und 
Finanzierbarkeit

Kennzahlen 
zum Erfolg und 

zur Leistung

Kennzahlen zum 

Bestand und zur 

Bestandsentwicklung

Eigenka-
pitalquote

A1

RfB-Quote

A2

Versiche-
rungsge-

schäftliche 
Ergebnis-

quote
B1

Über-
schussver-
wendungs-

quote

A5

Nettover-
zinsung

B5

Bestands-
kennzahlen

C1

Wachs-
tums-

kennzahlen

C2

RfB-
Zuführungs-

quote

A3

RfB-Entnah-
meanteile

A4

Schaden-
quote

B2

Verwal-
tungskosten-

quote

B3

Schaubild 1

Laufende
Durch-

schnittsver-
zinsung

B6

Abschluss-
kostenquote

B4

Ergebnisentstehung 
und -verwendung

Abschlussauf-
wendungen

B4

Verdiente 
Brutto-

Beiträge

Schaden-
aufwand 

B2

Verwaltungs-
aufwendungen

B3

Kapitalanlage-
ergebnis
B5, B6

3,5 % auf mittlere
Deckungsrück-

stellung

Schaubild 2

Versicherungs-
geschäftliches 

Ergebnis
B1

Überzins-
ergebnis

Übriges 
Ergebnis

Steuern

Rohergebnis
nach Steuern

Jahresüber-
schuss

Zuführung
zur RfB

A3

Betrag gem. 
§ 12 a VAG 

Eigenkapital
A 1

Dividende

RfB
A2

Einmal-
beitrag

A4

Baraus-
schüttung

A4

A5

./.

./.

./.

./.

./.
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Vorbemerkung

Der Kennzahlenkatalog ist auf folgender Grundlage aufge-

baut:

■ Bezeichnung der Kennzahl

■ Definition der Kennzahl: 

■ verbal beschriebene Formel der Kennzahl

■ Formel der Kennzahl entsprechend den Posten der 

Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder der

PKV-Formblätter

■ Aussage der Kennzahl:
Kurze Beschreibung des Inhalts und der Zielsetzung
der Kennzahl

■ Hinweise, die für die Anwendung der Kennzahl und ihre In-
terpretation notwendig sind

Die Anlagen enthalten Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 3

(Gewinn- und Verlustrechnung), Muster 1 (Entwicklung der

Aktivposten) der Verordnung über die Rechnungslegung von

Versicherungsunternehmen, die PKV-Formblätter 1 und 2 so-

wie sämtliche in den Hinweisen erwähnten Rechtsgrundla-

gen und ein Abkürzungsverzeichnis. 
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A. 1  Eigenkapitalquote

Definition:
Eigenkapital1

Verdiente Brutto-Beiträge
x 100

F1 Pass. Pos. A.1

F3 Pos. I.1.a) + c)
x 100

1 gegebenenfalls zu kürzen um noch nicht eingeforderte ausstehende 
Einlagen

A. 2  RfB-Quote

Definition:
RfB1

Verdiente Brutto-Beiträge
x 100

P1 Pos. 5a) + b)

F3 Pos. I.1.a) + c)
x 100

1 e.a. RfB zuzüglich poolrelevante RfB aus der PPV

Aussage:

Die PKV-Unternehmen müssen zur Sicherstellung der
dauernden Erfüllbarkeit der Verträge ausreichendes Ei-
genkapital bilden. Die Höhe bemisst sich aufgrund einer
zu bedeckenden Solvabilitätsspanne. Ein Maß für die Sol-
vabilität eines Unternehmens ist die Eigenkapitalquote.
Das Eigenkapital dient somit dem Unternehmen zum Aus-
gleich kurzfristiger Verluste. 

Hinweise: 

Die Eigenkapitalbildung ist nach § 53 c VAG gesetzlich vor-
geschrieben. Dabei kann eine Eigenkapitalquote unter
fünf Prozent im Hinblick auf die notwendige Solvabilität
als problematisch angesehen werden. Wird die Mindest-
anforderung an die Solvabilität unterschritten, dann muss
das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen im
Rahmen seiner Finanzaufsicht einschreiten. Andererseits
sind Erhöhungen des Eigenkapitals aus dem Jahresergeb-
nis durch Rechtsvorschriften (u.a. § 12 a Abs. 1 und 81 d
VAG in Verbindung mit § 4 der Überschussverordnung)
Grenzen gesetzt, da im Allgemeinen mindestens 80 Pro-
zent des Rohergebnisses nach Steuern den Versicherten
zugute kommen müssen.

Die Aufstockung des Eigenkapitals beinhaltet, dass
grundsätzlich Steuern anfallen. Durch die Einführung des
Steuersenkungsgesetzes belaufen sich die Steuern (KSt,
SolZ und GewSt) auf ca. 63 % bezogen auf das Eigenkapi-
tal. Der Wegfall des körperschaftssteuerlichen Anrech-
nungsverfahrens und die Steuerfreiheit der Dividenden-
einnahmen und der Veräußerungsgewinne bei Beteili-
gungsverkäufen führen dazu, dass sich der
Steueraufwand entsprechend der individuellen Verhältnis-
se reduziert. Zu beachten ist dabei jedoch, dass sich durch
den Wegfall des Anrechnungsverfahrens die Kapitalerträ-
ge ebenfalls erheblich verringern. 

Da Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit ihr Eigenka-
pital nur aus dem Jahresüberschuss bilden können,
während Aktiengesellschaften zumindest die grundsätzli-
che Möglichkeit haben, ihr Eigenkapital auch über die Ak-
tionäre zu finanzieren, sind bei einer Beurteilung der Ei-
genkapitalquote auch die Unterschiede zwischen den
Rechtsformen der Unternehmen zu beachten. 

Aussage:

Diese Quote bringt zum Ausdruck, in welchem Umfang
bezogen auf die Beitragseinnahmen in einem Unterneh-
men zusätzliche Mittel für Beitragsentlastungen - über die
Alterungsrückstellungen und § 12a VAG hinaus - oder für
Barausschüttungen in der Zukunft zur Verfügung stehen.

Hinweise:

Unter Beitragsentlastungen sind folgende Maßnahmen
zu verstehen: 

■ Beitragsreduzierungen

■ Milderung von Beitragsanpassungen

■ Finanzierung von Mehrbeiträgen in Verbindung mit 
Leistungserhöhungen

Wird die Alternative Barausschüttung vorgesehen, so
kommt sie grundsätzlich für Versicherte in Betracht, die
keine Leistung in Anspruch genommen haben. Die Höhe
kann nach der Anzahl der schadenfreien Jahre gestaffelt
sein.

Die in der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ange-
sammelten Mittel sind zeitnah zu verwenden. Dies ergibt
sich u.a. aus den steuerlichen Vorschriften (§ 21 KStG);
wenn die Mittel danach nicht innerhalb von drei Jahren
den Versicherten zugute kommen oder zumindest in ihrer
Verwendung nach Art und Umfang verbindlich festgelegt
werden, müssen diese Mittel wie ein Jahresüberschuss
versteuert werden. 

Für die Beurteilung der Höhe der Quote kommt es auch
darauf an, in welchem Umfang in dem Unternehmen
Gruppenversicherungsverträge bestehen, für die gegebe-
nenfalls andere Regelungen zur Überschussbeteiligung
bestehen. 



A. 3  RfB-Zuführungsquote

Definition:

Zuführung zur RfB1

Verdiente Brutto-Beiträge
x 100

P1 Pos. 4 a) + b)

F3 Pos. I.1. a) + c)
x 100

1 Zuführung zur e.a. RfB zuzüglich poolrelevante RfB aus der PPV

A. 4  RfB-Entnahmeanteile

Definition:

Einmalbeiträge aus der RfB1

Gesamtentnahme aus der RfB1
x 100

Barausschüttung aus der RfB1

Gesamtentnahme aus der RfB1
x 100

P1 Pos.2 a) + b)

P1 Pos. 2 a) + b) + P1 Pos. 3 a)
x 100

P1 Pos.3 a)

P1 Pos. 2 a) + b) + P1 Pos. 3 a)
x 100

1 e.a. RfB zuzüglich poolrelevante RfB aus der PPV

Aussage:

Die RfB-Zuführungsquote gibt an, wieviel für die Finanzie-
rung zukünftiger beitragsentlastender Maßnahmen oder
Barausschüttungen der Rückstellung für Beitragsrücker-
stattung (e.a. RfB zuzüglich poolrelevante RfB aus der
PPV) zugeführt wird. 

Hinweise:

Mit dieser Quote wird die aktuelle Zuführung zur Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung beleuchtet. Diese
Kennzahl ist immer in Verbindung mit der Kennzahl
A. 2 zu sehen. 

Wieviel vom Überschuss insgesamt, d.h. unter Berück-
sichtigung von § 12a VAG, an die Versicherten weiterge-
geben wird, zeigt die Kennzahl A.5 - Überschussverwen-
dungsquote. 

Aussage:

Diese Kennzahlen sagen aus, wofür das PKV-Unterneh-
men die Entnahmen aus der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung (e.a. RfB zuzüglich poolrelevante RfB aus
der PPV) schwerpunktmäßig verwendet. 

Hinweise:

Verwendet werden die Entnahmen zum einen für Einmal-
beiträge, d.h. für dauerhafte Beitragsreduzierungen, für
die Milderung von Beitragsanpassungen und für die Fi-
nanzierung von Leistungserhöhungen sowie zum anderen
für Barausschüttungen. Die Barausschüttung, wie sie aus
der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz ableit-
bar ist, kann auch in Ausnahmefällen geringe Mittel zur Fi-
nanzierung kurzfristiger Beitragsentlastungen enthalten.

Da die Mittel zeitnah verwendet oder zumindest verbind-
lich festgelegt werden müssen, sind relativ stark ausge-
prägte Schwankungen der Quoten möglich. Des Weite-
ren ist daran zu denken, dass die benötigten Einmalbeiträ-
ge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung auch
davon abhängen, wie sich die Kosten im Gesundheitswe-
sen entwickeln. In Jahren mit starken Kostensteigerun-
gen besteht in der Regel auch eher die Notwendigkeit für
Beitragsanpassungen und damit ein höherer Bedarf an zu-
sätzlichen Einmalbeiträgen. In Jahren mit nur geringen
Kostensteigerungen und einem entsprechend niedrige-
ren Beitragsanpassungsbedarf besteht deshalb in der Re-
gel auch nur ein niedrigerer Bedarf an Einmalbeiträgen
aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung. 

Diese Kennzahl sollte immer in Verbindung mit der Kenn-
zahl A. 2 gesehen werden.
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A. 5  Überschussverwendungsquote

Definition:

Verwendeter Überschuss

Rohergebnis nach Steuern
x 100

x 100
P1 Pos. 4 a) + b) + P1 Pos. 6  

F3 Pos. II.11. + P1 Pos. 4 a) + b) + P1 Pos. 6

Aussage:

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der wirt-
schaftliche Gesamterfolg an die Versicherten weitergege-
ben wird.

Hinweise:

Nach den bestehenden Rechtsvorschriften muss der
überwiegende Teil der Überschüsse, die in der PKV erzielt
werden, wieder für die Versicherten verwendet werden.
Nach dem VAG ist der Überschuss (= Rohergebnis nach
Steuern) eines Unternehmens in folgender Weise zu ver-
wenden:
• § 12 a Abs. 1 VAG verpflichtet die Unternehmen, einen 

genau definierten Betrag für Beitragsentlastungsmaß-
nahmen im Alter zurückzustellen.

• Der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrücker-
stattung ist grundsätzlich ein Betrag zuzuführen, der zu-
sammen mit den Verpflichtungen gemäß § 12 a Abs. 1
VAG und der poolrelevanten RfB aus der PPV minde-
stens einen Betrag von 80 Prozent des Rohergebnisses 
nach Steuern ergibt.

• Die nach der Zuführung zur Rückstellung für erfolgsab-
hängige Beitragsrückerstattung noch vorhandenen Mit-
tel werden zur Auffüllung des Eigenkapitals benötigt, 
um den Solvabilitätsvorschriften Rechnung zu tragen. 
Bei Aktiengesellschaften werden aus den Rohergebnis-
sen nach Steuern zudem die Dividenden an die Aktio-
näre geleistet.

Die Quote ist immer vor dem Hintergrund der absoluten
Höhe des Rohergebnisses nach Steuern zu sehen. Des-
halb muss die Quote in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem versicherungsgeschäftlichen Ergebnis (B.1) und
der erzielten Nettoverzinsung (B.5) betrachtet werden.
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B. 2  Schadenquote

Definition:

Schadenaufwand

Verdiente Brutto-Beiträge
x 100

[F3 Pos.I.6.a) aa) + b) aa) + P1 Pos. 4c) +d)  + 
F3 Pos.I. 7.a) aa) - P1 Pos. 6 

- 3,5% x F1 Pass.Pos E.II.1. (Gj+Vj) x 0,5 - 
F3 Pos.I.2.] x 100 
/F3 Pos.I.1.a) + c)

Aussage:

Diese Quote zeigt auf, in welchem Umfang die Beitrags-
einnahmen unmittelbar in Versicherungsleistungen und
Alterungsrückstellungen fließen. 

Hinweise:

Der Schadenaufwand umfasst dabei nicht nur die Auf-
wendungen für gegenwärtige Erstattungsleistungen,
sondern auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für
das mit dem Alter wachsende Risiko (kurz: Alterungsrück-
stellungen). In dieser Hinsicht unterscheidet sich die so
neu definierte Schadenquote auch von der bisherigen
Schadenquote, bei der ausschließlich die Aufwendungen
für gegenwärtige Erstattungsleistungen auf die Beitrags-
einnahmen bezogen sind. Dadurch, dass nun auch die Zu-
führungen zu den Alterungsrückstellungen berücksichtigt
sind, trägt die neue Quote dem für die PKV typischen Kal-
kulationsprinzip Rechnung. 

Die Höhe der Quote wird durch mehrere Faktoren beein-
flusst. Zunächst ist zu bedenken, dass sich Beitragsan-
passungen in dieser Quote bemerkbar machen. So führen
Beitragsanpassungen dazu, dass die Quote zunächst
sinkt. Umgekehrt kann eine sehr hohe Quote auch darauf
hinweisen, dass künftig mit Beitragsanpassungen gerech-
net werden kann. Die Ursachen für eine ungünstige Scha-
densituation können sowohl in den gegenwärtigen Erstat-
tungsleistungen liegen (weil sie höher als erwartet sind)
als auch in der Zuführung zu den Alterungsrückstellungen
(weil die tatsächlichen Abgänge niedriger sind als erwar-
tet). Des Weiteren kann eine hohe Schadenquote auf eine
günstige Kostensituation des Versicherers hinweisen, da
in den Beitragseinnahmen auch die Beitragsteile zur
Deckung aller Kosten enthalten sind. 

Diese Quote ist nicht isoliert zu sehen; sie ist gemeinsam
mit den Kennzahlen B.3 und B.4 Bestandteil der versiche-
rungsgeschäftlichen Ergebnisquote.
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B. 1  Versicherungsgeschäftliche 
Ergebnisquote

Definition:

Versicherungsgeschäftliches Ergebnis 

Verdiente Brutto-Beiträge
x 100

[F3 Pos.I.1.a) + c) - {F3 Pos.I.6.a) aa) + b) aa)} - 
{P1 Pos. 4c) + d)} - F3 Pos.I.7. a) aa) + P1 Pos.6

+ 3,5% x F1 Pass.Pos.E.II.1 (Gj+Vj) x 0,5 + 
F3 Pos.I.2. - {F3 Pos.I.9. a) + b)}] x 100 

/F3 Pos.I.1.a) + c)

Aussage:

Die Quote gibt in Prozent der Jahresbeitragseinnahmen
an, wieviel von den Jahresbeitragseinnahmen nach Abzug
der Aufwendungen für Schäden und Kosten übrig bleibt. 

Hinweise:

Die so definierte Ergebnisquote ermöglicht eine zusam-
menfassende Betrachtung der Schaden-Kosten-Situation
des Versicherers:
• Ist die Ergebnisquote positiv, so war der kalkulierte Bei-

trag insgesamt ausreichend bemessen; allerdings kann 
das Schaden-Ergebnis (oder das Kosten-Ergebnis) den-
noch negativ gewesen sein. 

• Ist die Ergebnisquote negativ, so hat der kalkulierte Bei-
trag nicht ausgereicht, um alle Aufwendungen ab-
decken zu können. Ursächlich dafür kann das Schaden-
ergebnis und/oder das Kostenergebnis gewesen sein 
(siehe Kennzahlen B.2, B.3, B.4). Im Falle eines negati-
ven versicherungsgeschäftlichen Ergebnisses stehen 
andere Überschussquellen, z.B. überrechnungsmäßige 
Zinserträge (siehe Kennzahlen B.5, B.6), nicht mehr in 
vollem Umfang als Basis für die Überschussverwen-
dung zur Verfügung. 



B. 4   Abschlusskostenquote

Definition:

Abschlussaufwendungen

Verdiente Brutto-Beiträge
x 100

x 100
F3 Pos. I.9. a)

F3 Pos. I.1.a) + c) 

Aussage:

Diese Quote zeigt auf, wieviel das Unternehmen für den
Vertragsabschluss aufwendet. 

Hinweise:

Die Abschlusskosten dürfen nicht nur unter Kostenaspek-
ten gesehen werden. Sie stellen in gewisser Weise auch
eine Art Investition in die Zukunft dar. Nur so ist es mög-
lich, dem Bestand neue Versicherungen bzw. neue Kun-
den zuzuführen. 

Die Abschlusskostenquote ist abhängig vom Umfang des
Neu- und Veränderungsgeschäfts. Dabei sind zudem die
Zugangswege und Vertriebsstrukturen des jeweiligen Un-
ternehmens zu beachten. Ohne Berücksichtigung unter-
nehmensspezifischer Gegebenheiten kann die Ab-
schlusskostenquote zu Fehlinterpretationen führen. 

Die Abschlusskostenquote dient gemeinsam mit den
Quoten B.2 und B.3 zur Erläuterung der versicherungsge-
schäftlichen Ergebnisquote. 
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B. 3  Verwaltungskostenquote

Definition:

Verwaltungsaufwendungen

Verdiente Brutto-Beiträge
x 100

x 100
F3 Pos.I.9.b)

F3 Pos.I.1.a) + c)

Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, wieviel von den Beiträgen für die
Verwaltung der Versicherungsverträge aufgewendet
wird. 

Hinweise:

Bei der Interpretation dieser Quote ist zu berücksichtigen,
dass ihre Höhe durch die Dienstleistungsqualität in den
Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, aber auch
durch Investitionen, z.B. in die Datenverarbeitung, beein-
flusst wird.

Diese Kennzahl ist gemeinsam mit den Kennzahlen B.2
und B.4 Bestandteil der versicherungsgeschäftlichen Er-
gebnisquote und dient insoweit deren Erläuterung.



B. 6  Laufende Durchschnittsverzinsung

Definition:

Laufende Erträge aus Kapitalanlagen ./.
laufende Aufwendungen für Kapitalanlagen

Mittlerer Kapitalanlagebestand
x 100

F3 Pos.I.3. a)+b)+e) - 
{F3 Pos.I.10. a)+d)}-M1 Pos.C.I. Sp.61

F1 Akt.Pos.C.(Gj+Vj) x 0,5
x 100

1 Zu kürzen um Teilwert-Abschreibungen und Abschreibungen aufgrund  
von § 6 b EStG-Übertragungen

Aussage:

Diese Kennzahl zeigt auf, wie gut ein Versicherer anlegt,
wobei allerdings nur die laufenden Kapitalanlagenerträge
und -aufwendungen berücksichtigt werden. 

Hinweise:

Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanla-
gen sowie Abschreibungen, ausgenommen normale Ab-
schreibungen auf Grundbesitz, bleiben außer Betracht. 

Diese Kennzahl wird hier nachrichtlich aufgeführt, da sie in
der Versicherungswirtschaft spartenübergreifend ver-
wendet wird. Für die PKV selbst ist jedoch die Nettover-
zinsung (Kennzahl B.5) die aussagefähigere Kennzahl, ins-
besondere im Hinblick auf § 12 a VAG.
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B. 5  Nettoverzinsung

Definition:

Kapitalanlageergebnis

Mittlerer Kapitalanlagebestand
x 100

x 100F3 Pos.I.3. - F3 Pos.I.10.

F1 Akt.Pos.C.(Gj+Vj) x 0,5

Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welche Verzinsung ein Unterneh-
men aus den Kapitalanlagen erzielt. 

Hinweise:

Die Nettoverzinsung berücksichtigt sämtliche Erträge und
Aufwendungen aus bzw. für Kapitalanlagen. Einbezogen
sind damit auch die Gewinne und Verluste aus dem Ab-
gang von Kapitalanlagen sowie die Abschreibungen auf
Wertpapiere, Investmentanteile sowie Grundbesitz.

Aus dem Kapitalanlageergebnis sind die beitragsentla-
stenden Maßnahmen nach § 12 a VAG zu finanzieren.



C. 2  Wachstumskennzahlen

Definition:

a) Wachstumsrate gemessen an verdienten 

Brutto-Beiträgen – insgesamt

[(F3 Pos.I.1.a) + c) (Gj) / F3 Pos. I.1.a) + 

c) (Vj)) -1] x 100

b) Wachstumsrate gemessen an versicherten 

natürlichen Personen

b1) insgesamt

[P2 Pos. B.9.a) / P2 Pos. B.9.b) - 1] x100

b2) Vollversicherung
[P2 Pos. B.1.a) / P2 Pos. B.1.b) - 1] x 100

b3) Ergänzungsversicherung
[(P2 Pos. B.9.a) - P2 Pos. B.1.a)) / (P2 Pos. B.9.b) - 
P2 Pos. B.1.b)) -1] x 100

Aussage:

Beurteilung der Wachstumssituation des Unternehmens.

Hinweise:

Da eine Reihe der unter A. und B. vorgeschlagenen Kenn-
zahlen letztlich auch abhängig ist von der Bestandsent-
wicklung, bilden die Kennzahlen zum Wachstum eine
wichtige Grundlage für die Kennzahleninterpretation. 
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C. 1  Bestandskennzahlen

Definition:

a) Bestandsgröße – insgesamt
a1) Verdiente Brutto-Beiträge (F3 Pos. I. 1. a) + c))
a2) Anzahl der versicherten natürlichen Personen

insgesamt (P2 Pos. B.9.a))
Vollversicherung (P2 Pos. B.1.a))
Ergänzungsversicherung (P2 Pos. B.9.a) - P2 Pos. B.1.a))

b) Marktanteil gemessen an verdienten 

Brutto-Beiträgen insgesamt1

c) Marktanteil gemessen an versicherten 

natürlichen Personen1

c1) insgesamt

c2) Vollversicherung
c3) Ergänzungsversicherung 

d) Bestandsaufteilung des selbst abgeschlossenen 
Geschäftes nach Versicherungsarten gemessen 
an gebuchten Brutto-Beiträgen 

P2 Pos. A.1.a) + b)
x 100 bis

P2 Pos. A.8.a) + b)
x 100

P2 Pos. A.9.a) + b) P2 Pos. A.9.a) + b)

1 ggf. auf Basis der Schätzung des PKV-Verbandes

Aussage:

Information über Bestandsgröße und -struktur.

Hinweise:

Da eine Reihe der unter A. und B. vorgeschlagenen Kenn-
zahlen letztlich auch abhängig ist von der Bestandsgröße
und -struktur, bilden die Kennzahlen zum Bestand eine
wichtige Grundlage für die Kennzahleninterpretation. 
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Auszug aus: Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) vom 8. 11. 1994

(BGBl. I S. 3378)

Anmerkung: Die o.g. DM-Angaben sind ab 1.1.2002 durch Euro zu ersetzen.
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Anmerkung: Die o.g. DM-Angaben sind ab 1.1.2002 durch Euro zu ersetzen.
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Auszug aus: Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) vom 8. 11. 1994 

(BGBl. I S. 3378)

Anmerkung: Die o.g. DM-Angaben sind ab 1.1.2002 durch Euro zu ersetzen.
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Anmerkung: Die o.g. DM-Angaben sind ab 1.1.2002 durch Euro zu ersetzen.
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Auszug aus: Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) vom 8. 11. 1994

(BGBl. I S. 3378)

Anmerkung: Die o.g. DM-Angaben sind ab 1.1.2002 durch Euro zu ersetzen.
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Zerlegung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung und Betrag gemäß § 12a VAG

Rückstellung für Rückstellung für erfolgsunabhängige
erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung

Beitragsrückerstattung 
poolrelevante RfB Betrag gemäß sonstiges

aus der PPV § 12a (3) VAG
(a) (b) (c) (d)

1. Bilanzwerte 
Vorjahr

2. Entnahme zur 
Verrechnung

3. Entnahme 
zur Baraus- – –
schüttung

4. Zuführung

5. Bilanzwerte 
Geschäftsjahr

6. gesamter Betrag des Geschäftsjahres gemäß § 12a VAG

Erläuterungen:

Position Fundstelle in Bilanz und G u. V

1a) F1 Pass. Pos. E IV 1a Vj

1b) + c) + d) F1 Pass. Pos. E IV 2a Vj

2a) + b) + c) + d) F3 Pos. I 2

4a) F3 Pos. I 8a

4b) + c) +d) F3 Pos. I 8b

5a) F1 Pass. Pos. E IV 1a Gj

5b) + c) + d) F1 Pass. Pos. E IV 2a Gj

PKV-Formblatt 1
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PKV-Formblatt 2

A Gebuchte Brutto-Beiträge 
des selbst abgeschlossenen
Versicherungsgeschäfts

1) Krankheitskostenvollversicherung2 

2) Krankentagegeldversicherung

3) selbständige Krankenhaustagegeldversicherung

4) sonstige selbständige Teilversicherung

5) Pflegepflichtversicherung3

6) Beihilfeablöseversicherung

7) Restschuld-/Lohnfortzahlungsversicherung

8) Auslandskrankenversicherung

9) Gebuchte Beiträge insgesamt

davon 10%Beitragszuschlag

B Anzahl der versicherten natürlichen 
Personen nach Versicherungsarten4

1) Krankheitskostenvollversicherung2

2) Krankentagegeldversicherung

3) selbständige Krankenhaustagegeldversicherung

4) sonstige selbständige Teilversicherung

5) Pflegepflichtversicherung3

6) Beihilfeablöseversicherung

7) Restschuld-/Lohnfortzahlungsversicherung

8) Auslandskrankenversicherung

9) Anzahl der versicherten natürlichen Personen 

insgesamt 3,5

Geschäftsjahr Vorjahr

laufender Einmal- laufender Einmal-
Beitrag beitrag1 Beitrag beitrag

a) b) c) d)

1 Eine Aufgliederung in Versicherung gegen laufenden und solche gegen Einmalbeitrag ist nur erforderlich, wenn deren gebuchte Brutto-
beiträge jeweils 10 Prozent der gebuchten Bruttobeiträge für das gesamte selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft übersteigen.

2 Eine Krankheitskostenvollversicherung liegt für eine Person dann und nur dann vor, wenn bei dem Unternehmen für diese Person auch die
allgemeinen Krankenhausleistungen versichert sind und es sich bei den allgemeinen Krankenhausleistungen nicht um die Absicherung von
Differenzkosten zur GKV-Leistung handelt. Die Höhe des Versicherungsschutzes für die allgemeinen Krankenhausleistungen spielt dabei kei-
ne Rolle.

3 einschließlich GPV-Anteil

4 Mehrfachzählungen bezüglich der Gruppen 1 bis 8 sind möglich.

5 Jede Person, die in mindestens einer der Gruppen 1 bis 5 erfasst wurde, ist darüber hinaus hier einmal zu zählen; dabei bleiben also alle Per-
sonen außen vor, die nur in den Gruppen 6 bis 8 erfasst wurden. 

Geschäftsjahr Vorjahr

a) b)

Hinweis: Nicht vorhandene Versicherungsarten müssen nicht aufgeführt werden. 



23Anlage 6

Auszug aus: Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz-VAG) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 17.12.1992 (BGBI. I 1993 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2000 (BGBI. I

S. 1857)

§ 12 Abs. 4a

...

(4a) In der substitutiven Krankheitskostenversicherung ist spätestens mit Beginn des Kalenderjahres, das auf die Vollendung des

21. Lebensjahres des Versicherten folgt und endend in dem Kalenderjahr, in dem die versicherte Person das 60. Lebensjahr vollen-

det, für die Versicherten ein Zuschlag von 10 vom Hundert der jährlichen gezillmerten Bruttoprämie zu erheben, der Alterungsrück-

stellung nach § 341f Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs jährlich direkt zuzuführen und zur Prämienermäßigung im Alter nach § 12a Abs.

2a zu verwenden. Für Ausbildungs-, Auslands- und Reisekrankenversicherungen mit vereinbarten Vertragslaufzeiten und bei Tari-

fen, die regelmäßig spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres enden, gilt Satz 1 nicht.

...

§ 12a [Alterungsrückstellungen]

(1) Das Versicherungsunternehmen hat den Versicherten in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankheitskosten-

und freiwilligen Pflegekrankenversicherung (Pflegekosten- und Pflegetagegeldversicherung) jährlich Zinserträge, die auf die Sum-

me der jeweiligen zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres vorhandenen positiven Alterungsrückstellung der betroffenen Versi-

cherungen entfallen, gutzuschreiben. Diese Gutschrift beträgt 90 vom Hundert der durchschnittlichen, über die rechnungsmäßige

Verzinsung hinausgehenden Kapitalerträge (Überzins). 

(2) Den Versicherten, die den Beitragszuschlag nach § 12 Abs. 4a geleistet haben, ist bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem sie

das 65. Lebensjahr vollenden, von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag der Anteil, der auf den Teil der Alterungsrückstellung ent-

fällt, der aus diesem Beitragszuschlag entstanden ist, jährlich in voller Höhe direkt gutzuschreiben. Der Alterungsrückstellung aller

Versicherten ist von dem verbleibenden Betrag jährlich 50 vom Hundert direkt gutzuschreiben. Der Vomhundertsatz nach Satz 2 er-

höht sich ab dem Geschäftsjahr des Versicherungsunternehmens, das im Jahre 2002 beginnt, jährlich um zwei vom Hundert, bis er

100 vom Hundert erreicht hat. 

(2a) Die Beträge nach Absatz 2 sind ab Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherten zur zeitlich unbefristeten Finanzierung der

Mehrprämien aus Prämienerhöhungen oder eines Teils der Mehrprämien zu verwenden, soweit die vorhandenen Mittel für eine

vollständige Finanzierung der Mehrprämien nicht ausreichen. Nicht verbrauchte Beträge sind mit Vollendung des 80. Lebensjahres

des Versicherten zur Prämiensenkung einzusetzen. Zuschreibungen nach diesem Zeitpunkt sind zur sofortigen Prämiensenkung

einzusetzen. In der freiwilligen Pflegetagegeldversicherung können die Versicherungsbedingungen vorsehen, dass an Stelle einer

Prämienermäßigung eine entsprechende Leistungserhöhung vorgenommen wird. 

(3) Der Teil der nach Absatz 1 ermittelten Zinserträge, der nach Abzug der nach Absatz 2 verwendeten Beträge verleibt, ist für die

Versicherten, die am Bilanzstichtag das 65. Lebensjahr vollendet haben, für eine erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung fest-

zulegen und innerhalb von drei Jahren zur Vermeidung oder Begrenzung von Prämienerhöhungen oder zur Prämienermäßigung zu

verwenden. Bis zum Bilanzstichtag, der auf den 2011 folgt, dürfen abweichend von Satz 1 25 vom Hundert auch für Versicherte ver-

wendet werden, die das 55. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die Prämienermäßigung gemäß

Satz 1 kann insoweit beschränkt werden, dass die Prämie des Versicherten nicht unter die des ursprünglichen Eintrittsalters sinkt;

der nicht verbrauchte Teil der Gutschrift ist dann zusätzlich gemäß Absatz 2 gutzuschreiben.

...
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§ 12e

Ist der Versicherungsvertrag vor dem 1.1.2001 geschlossen, gilt § 12 Abs. 4a mit der Maßgabe, dass 

1. der Zuschlag erstmalig am ersten Januar des Kalenderjahres, das dem 1.1.2001 folgt, zu erheben ist, 

2. der Zuschlag im ersten Jahr zwei vom Hundert der Bruttoprämie beträgt und an jedem ersten Januar der darauffolgenden Jah-

re um zwei vom Hundert, jedoch auf nicht mehr als zehn vom Hundert der Bruttoprämie, steigt, soweit er nicht wegen Vollen-

dung des 60. Lebensjahres entfällt, 

3. das Versicherungsunternehmen verpflichtet ist, dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor der erstmaligen Erhebung des Zu-

schlages dessen Höhe und die jährlichen Steigerungen mitzuteilen, 

4. der Zuschlag nur zu erheben ist, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Mit-

teilung nach Nummer 3 schriftlich widerspricht.

...

§ 53c [Solvabilität]

(1) Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, zur Sicherstellung der dauernden Erfüllbarkeit der Verträge freie unbelastete Ei-

genmittel mindestens in Höhe einer Solvabilitätsspanne zu bilden, die sich nach dem gesamten Geschäftsumfang bemisst. Ein Drit-

tel der Solvabilitätsspanne gilt als Garantiefonds. 

...

§ 81d [Mindestzuführungen zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung bei Krankenversicherungen]

(1) In der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung liegt ein die Belange der Versicherten gefährdender

Missstand auch vor, wenn keine angemessene Zuführung zur Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung erfolgt.

Das ist, soweit nicht eine Überschussbeteiligung nach der Art des Geschäfts ausscheidet, insbesondere dann anzunehmen, wenn

die Zuführung zur Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung eines Krankenversicherungsunternehmens nicht dem

nach Absatz 3 durch Rechtsverordnung festgelegten Zuführungssatz entspricht. Als Zuführungssatz getrennt für die nach Art der

Lebensversicherung betriebene Kranken- und Pflegeversicherung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 ist ein Vomhundertsatz aus der

Summe von Jahresüberschuss und den Aufwendungen für die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung festzulegen. Hierbei sind

eine Direktgutschrift und ein durchschnittlicher Solvabilitätsbedarf der Krankenversicherungsunternehmen zu berücksichtigen. 

...
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Auszug aus: Verordnung zur Ermittlung und Verteilung von Überzins und Überschuss in der Krankenversicherung (Über-

schussverordnung – ÜbschV) vom 8.11.1996 (BGBl. I S. 1687)

§ 4 Mindestzuführung zur Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung

(1) Zur Sicherstellung einer ausreichenden Mindestzuführung müssen die Versicherungsunternehmen der Rückstellung für er-

folgsabhängige Beitragsrückerstattung einen angemessenen Teil des Überschusses zuführen. Der zugrunde zu legende Über-

schuss errechnet sich aus der Summe von Risikoergebnis (Betrag in Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 04 Spalte 02 der Verordnung

über die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen gegenüber dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen vom

14. Juni 1995, BGBl. I S. 858), Kapitalanlagenergebnis (Summe der Beiträge in Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 14 und 15 Spalte 02),

Kostenergebnis (Summe der Beiträge in Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 05, 06, 07 und 08 Spalte 02) und sonstigen Ergebnissen

(Summe der Beträge in Nachweisung 231 Seite 1 Zeile 10, 11, 16, 17, 18 und 22 Spalte 02). Der Zuführungssatz beträgt 80 vom

Hundert des nach Satz 2 errechneten Überschusses. Die Mindestzuführung ist um die bereits nach den §§ 2 und 3 gutgeschriebe-

nen Überzinsen zu vermindern. 

...
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Auszug aus: Körperschaftsteuergesetz (KStG) 1999 in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.4.1999 (BGBl. I. S. 817),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.3.1999 (BGBI. I S. 402)

§ 21 Beitragsrückerstattungen 

(1) Beitragsrückerstattungen, die für das selbstabgeschlossene Geschäft auf Grund des Jahresergebnisses oder des versiche-

rungstechnischen Überschusses gewährt werden, sind abziehbar

1. in der Lebens- und Krankenversicherung bis zu dem nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Jahresergebnis für das

selbstabgeschlossene Geschäft, erhöht um die für Beitragsrückerstattungen aufgewendeten Beträge, die das Jahresergebnis

gemindert haben, und gekürzt um den Betrag, der sich aus der Auflösung einer Rückstellung nach Absatz 2 Satz 2 ergibt, sowie

um den Nettoertrag des nach den steuerlichen Vorschriften über die Gewinnermittlung anzusetzenden Betriebsvermögens am

Beginn des Wirtschaftsjahrs. Als Nettoertrag gilt der Ertrag aus langfristiger Kapitalanlage, der anteilig auf das Betriebsvermögen

entfällt, nach Abzug der entsprechenden abziehbaren und nichtabziehbaren Betriebsausgaben;

2. in der Schaden- und Unfallversicherung bis zur Höhe des Überschusses, der sich aus der Beitragseinnahme nach Abzug aller an-

teiligen abziehbaren und nichtabziehbaren Betriebsausgaben einschließlich der Versicherungsleistungen, Rückstellungen und

Rechnungsabgrenzungsposten ergibt. Der Berechnung des Überschusses sind die auf das Wirtschaftsjahr entfallenden Bei-

tragseinnahmen und Betriebsausgaben des einzelnen Versicherungszweiges aus dem selbstabgeschlossenen Geschäft für ei-

gene Rechnung zugrunde zu legen.

(2) Zuführungen zu einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung sind insoweit abziehbar, als die ausschließliche Verwendung der

Rückstellung für diesen Zweck durch die Satzung oder durch geschäftsplanmäßige Erklärung gesichert ist. Die Rückstellung ist vor-

behaltlich des Satzes 3 aufzulösen, soweit sie höher ist als die Summe der in den folgenden Nummern 1 bis 4 bezeichneten Beträ-

ge:

1. die Zuführungen innerhalb des am Bilanzstichtag endenden Wirtschaftsjahres und der zwei vorangegangenen Wirtschaftsjahre,

2. der Betrag, dessen Ausschüttung als Beitragsrückerstattung vom Versicherungsunternehmen vor dem Bilanzstichtag verbind-

lich festgelegt worden ist,

3. in der Krankenversicherung der Betrag, dessen Verwendung zur Ermäßigung von Beitragserhöhungen im folgenden Geschäfts-

jahr vom Versicherungsunternehmen vor dem Bilanzstichtag verbindlich festgelegt worden ist,

4. in der Lebensversicherung der Betrag, der für die Finanzierung der auf die abgelaufenen Versicherungsjahre entfallenden

Schlussgewinnanteile erforderlich ist.

Eine Auflösung braucht nicht zu erfolgen, soweit an die Versicherten Kleinbeträge auszuzahlen wären und die Auszahlung dieser Be-

träge mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand verbunden wäre.§ 20 Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(3) § 6 Abs. 1 Nr. 3a des Einkommensteuergesetzes ist nicht anzuwenden.
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz 

Akt. Aktivseite

BGBl Bundesgesetzblatt 

e.a. RfB Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung

F1 Formblatt 1

F3 Formblatt 3

Gj Geschäftsjahr

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GPV „Gemeinschaft privater Versicherungsunternehmen zur Durchführung der Pflegeversicherung nach dem 

Pflege VG vom 26. Mai 1994 für die Mitglieder der Postbeamtenkrankenkasse und der Krankenversorgung der 

Bundesbahnbeamten.“

KStG Körperschaftsteuergesetz

M1 Muster 1

P1 PKV-Formblatt 1

P2 PKV-Formblatt 2

Pass. Passivseite

Pos. Posten

PPV private Pflegepflichtversicherung

RfB Rückstellung für Beitragsrückerstattung

S. Seite

Sp. Spalte

u.a. unter anderem

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz

Vj Vorjahr
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